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In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der 
erwähnten Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
 
1. Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 und Budget 2024 der Einwohnergemeinde 

 
 

Beschluss 
 
1.1 Vom Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 wird Kenntnis genommen. 

 
1.2 Das Budget für das Jahr 2024 wird mit einem Ertragsüberschuss von  

CHF 24‘576.35 und mit Investitionsausgaben von brutto Fr. 5‘455'000.00 sowie ei-
nem Steuerfuss von 2.15 Einheiten einstimmig beschlossen. 
 

1.3 Vom Bericht der Controllingskommission wird Kenntnis genommen 
 
 
2. Ersatzwahl einer Präsidentin/eines Präsidenten und allenfalls eines Mitgliedes der 

Bildungskommission für die verbleibende Amtsdauer 2020 – 2024 

 
 

Wahl 
Einstimmig gewählt als Präsident der Bildungskommission für die verbleibende Amts-
dauer 2020 – 2024: 
 
Herr Raphael Lipp (Die Mitte Schötz), Ausserdorfstrasse 12, 6247 Schötz 
 
Einstimmig gewählt als Mitglied der Bildungskommission für die verbleibende Amtsdauer 
2020 – 2024: 
 
Herr Roman Berli (SVP Schötz/Ohmstal), Unterwellberg 22, 6247 Schötz 
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3. Genehmigung neues Siedlungsentwässerungsreglement 

 
 

Beschluss 
Die Versammlung genehmigt das neue Siedlungsentwässerungsreglement einstimmig. 
 
 

4. Bewilligung eines Sonderkredites im Betrag von CHF 1‘320‘000.00 für die Sanierung 
Turnhalle Hofmatt 

 
 

Beschluss 
Die Versammlung genehmigt den Sonderkredit im Betrag von CHF 1‘320‘000.00 für die 
Sanierung der Turnhalle Hofmatt einstimmig. 

 
 
5. Bewilligung eines Sonderkredites im Betrag von CHF 1‘550‘000.00 für den Ausbau 

der Hübelistrasse 

 
 

Beschluss 
Die Versammlung genehmigt den Sonderkredit im Betrag von CHF 1‘550‘000.00 für den 
Ausbau der Hübelistrasse grossmehrheitlich. 

 
 

 Total Stimmberechtigte 2‘989 Personen 
 Anwesend: 137 Personen 
 Absolutes Mehr: 69  Personen 

 
 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 
Tagen seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. 
 
Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung 
des beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
 
 
6247 Schötz, 11. Dezember 2023 
 

 NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 Gemeindepräsidentin 
 Regula Lötscher-Walthert 
 
 
 
 Gemeindeschreiber 
 Reto Helfenstein 


